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Anwalt und Kanzlei

Kurz InformIert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Das Verkehrsrecht ist schnelllebig, die Rechtsprechung 
ausufernd. Und nur, wer die richtigen Tipps und Kniffe 
kennt, kann seine Mandanten gegen Vorwürfe der 
Bußgeldbehörden und der Staatsanwaltschaft optimal 
vertreten. Die neue Webinar-Reihe fasst die aktuellen 
Entwicklungen für Sie zusammen und gibt Ihnen direkt 
umsetzbare Praxistipps für Ihre Mandate. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Verkehrsrecht
Aktuelle Strategien 
für Verkehrsstrafverteidiger

Referent
Leif Hermann Kroll
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Verkehrsrecht

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Verkehrsrecht im Deutschen 
Anwaltverein, im Arbeitskreis 
Verkehrsrecht und im Arbeits kreis 
Strafrecht des Berliner Anwalt-
vereins; Re fe rent in der Rechts-
anwaltsfortbildung

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Verkehrsrecht, 
Rechtsanwälte

Termine
25.08.2020, 03.11.2020, 
23.03.2021, 08.06.2021

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin
alle Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1091

Leif Hermann Kroll

Ich liefere Ihnen das Rüstzeug für 

„Ob Straf- oder Bußgeldverfahren:

die erfolgreiche Mandatsbearbeitung!“

Aktuelles Programm unter: 
iww.de/s2377

Ich liefere Ihnen das Rüstzeug für 

„Ob Straf- oder Bußgeldverfahren:

die erfolgreiche Mandatsbearbeitung!“

Je 2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar
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▶▶ Kanzleiorganisation
Desinfektionsmittelspender in Kanzleien

| Spätestens die aktuelle Corona-Pandemie hat Einrichtungen mit Publi-
kumsverkehr reagieren lassen. Häufig sind in Eingangs- und Wartebereichen 
Fläschchen, Pumpspender oder große Desinfektionsmittelspender aufge-
stellt. Diese lassen sich auch in der Kanzlei einsetzen, allerdings will die Aus-
wahl überlegt sein. Wer auf eine universelle Lösung setzt, kann Geld s paren. |

Hat Ihre Kanzlei auch Vorsorge dafür getroffen, dass sich Mandanten vor dem 
Kanzleibesuch die Hände desinfizieren können? Nicht jede Lösung ist gut und 
einige Modelle kosten viel Geld. Wer einfach eine Flasche aufstellt, sorgt d afür, 
dass diese regelmäßig von außen desinfiziert werden muss. Hoch gebaute 
Ständer, auch Desinfektions- oder Hygiene-Stationen genannt, die oberhalb 
die Flasche tragen, sind teuer in der Anschaffung und können gestoh len wer-
den, wenn sie vor unbeaufsichtigten Kanzleieingängen aufgestellt werden. 
Empfehlenswert sind kleine, universelle Lösungen, wie z. B. Desinfektions-
spender, die mit verschiedenen Flaschenmodellen kompatibel sind (siehe 
z. B. www.iww.de/s3682) und dank Bügel nicht mit Händen berührt werden 
müssen. Diese können an der Wand befestigt oder auf Tischen bzw. Emp-
fangstheken platziert werden. Wenn nicht geschraubt oder gebohrt werden 
soll, lässt sich der Spender auch mit Haftfolien sicher auf Tischen fixieren. 

PrAXIStIPP | Ein Hinweis, wie der Spender korrekt angewandt wird, sorgt 
auch dafür, dass Mandanten die Metallbügel nicht mit den Händen bedienen. 
Normale Handtücher im Sanitärbereich sind ebenfalls zu vermeiden und mög-
lichst Papierhandtuchspender einzusetzen (Beispiel: www.iww.de/s3683).

Spender sollten  
mit ellbogen oder 
unterarm bedient 
werden können

▶▶ Elektronischer Rechtsverkehr
beA-nutzungspflicht: BGH tendiert zu anwaltsfreundlicher Haltung

| Müssen Anwälte auf das beA ausweichen, wenn ihr Telefax streikt, wäh-
rend ein fristwahrender Schriftsatz verschickt werden muss? Der BGH 
(28.4.20, X ZR 60/19, Abruf-Nr. 215882) hat zwar nicht explizit zu dieser Frage 
entschieden, zeigt jedoch eine anwaltsfreund liche Tendenz, die sich künftig 
in der Rechtsprechung festigen könnte. |

Schon in der Vergangenheit hatte der BGH anwaltsfreundlich entschieden, 
dass von einem Anwalt nicht verlangt werden könne, bei Defekten am Emp-
fangsgerät oder Leitungsstörungen „unter Aufbietung aller nur denkbaren An-
strengungen innerhalb kürzester Zeit eine andere als die gewählte Zugangs-
art“ sicherzustellen (27.6.17, II ZB 22/16, Abruf-Nr. 195942). Hieran anknüpfend 
hat der BGH nun nachgelegt: Die relativ hohe Zahl an Störungsmeldungen 
(hier: 12 Störungsmeldungen im März 2020) würden Zweifel d aran begründen, 
dass das beA in seiner derzeitigen Form eine höhere Gewähr für eine erfolgrei-
che Übermittlung kurz vor Fristablauf bietet als ein Telefax-Dienst. Der BGH 
hat aber nicht explizit zur Nutzungspflicht entschieden, sondern seine Zweifel 
an der beA-Pflicht lediglich in einem obiter dictum geäußert.

IHr PLuS Im netz
ak.iww.de 

Abruf-nr. 215882

BGH äußert  
zweifel an der 
beA-nutzungspflicht


